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§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein führt den Namen 
Kunstinitiative „Im Friese“  
2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung 
führt er den Namenszusatz „eingetragener Verein“ in der abgekürzten Form 
„e.V.“. 
3. Der Verein hat seinen Sitz in der Friesestraße 31, Schirgiswalde-Kirschau, Ortsteil 
Kirschau. 
4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
5. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar Zwecke im Sinne des 
Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
6. Die Errichtung des Vereins erfolgt am 8 Dezember 2011 
 

§ 2 Zweck des Vereins 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung von Künstlern aller Kunstgattungen mit dem Ziel, 
diese durch kostengünstige Bereitstellung von Ateliers zu unterstützen und diese 
Wirkungsbereiche der Öffentlichkeit, auch in Kooperation mit anderen Kunstvereinen, 
Kunstschaffenden und Förderern, bekannt zu machen. 
Der Verein vernetzt Bürger, Künstler, Kunstförderer und Institutionen und fördert den 
künstlerischen Nachwuchs. Der Verein ist bemüht, die Bevölkerung für Kunst und das 
entsprechende Verständnis zu gewinnen.  
 
2. Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen 
verwirklicht: 
Durchführung von Kunstprojekten und Ausstellungen. Förderung von Kunst und 
Künstlern, auch experimenteller Formen und neuer Medien. 
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§ 3 Selbstlosigkeit 
1. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 
2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
3. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder 
Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten. 
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
5. Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz 
nachgewiesener Auslagen. 
6. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. 
 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische 
Person werden, die die Ziele des Vereins unterstützt. 
2. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher 
Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet werden soll. Bei beschränkt 
Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag auch von 
dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit 
zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den beschränkt Geschäftsfähigen. 
3. Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Bei 
Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die 
Gründe mitzuteilen. 
4. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder und 
Nichtmitglieder zu Ehrenmitgliedern ernennen, die sich um die Förderung des 
Vereinszweckes besonders verdient gemacht haben. 
 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft endet 
a) mit dem Tod des Mitglieds, 
b) durch freiwilligen Austritt, 
c) durch Streichung von der Mitgliederliste, 
d) durch Ausschluss aus dem Verein. 
2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist 
die Austrittserklärung auch von dem gesetzlichen Vertreter zu 
unterschreiben. Der Austritt kann nur zum Schluss eines Kalenderjahres 
erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von zwei Monaten einzuhalten ist. 
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste 
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der 
Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist. Die Streichung ist dem 
Mitglied schriftlich mitzuteilen. 
4. Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins 
verletzt, kann es durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein 
ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem 
Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme 
geben. Der Beschluss des Vorstands ist schriftlich zu begründen und dem 
Mitglied zuzusenden. 
5. Die Ernennung eines Ehrenmitglieds kann durch die Mitgliederversammlung 
zurückgenommen werden, wenn das Ehrenmitglied in grober Weise die 
Interessen des Vereins verletzt. 
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§ 6 Beiträge 
1. Es ist ein Mitgliedsbeitrag in Geld zu leisten. Seine Höhe bestimmt die 
Mitgliederversammlung. 
2. Der Beitrag ist jährlich am 01.01. zu zahlen, für den Monat des Beitritts voll 
und im Übrigen für das verbleibende Kalenderjahr anteilig. 
3. Ehrenmitglieder zahlen keine Mitgliedsbeiträge. 
4. Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Beiträge ganz oder teilweise 
erlassen oder stunden. 
 

§ 7 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 
a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 
 

§ 8 Der Vorstand 
1. Der Vorstand des Vereins i.S.d. § 26 BGB besteht aus 
a) dem Vorsitzenden  
b) dem 2. Vorsitzenden, der auch die Funktion als Künstlervertreter übernimmt 
c) dem Schatzmeister 
d) dem Schriftführer. 
Die Vertretungsmacht ist auch ohne ausdrückliche Regelung in der Satzung insoweit 
beschränkt, als das Handeln des Vorstands nicht eindeutig außerhalb des Vereinszwecks 
liegen darf. Schließt der Vorstand also einen Vertrag ab, der ganz offensichtlich mit dem 
Vereinszweck nichts zu tun hat, kann der Vertragspartner die Erfüllung des Vertrags nicht 
vom Verein verlangen. 
 
Besteht ein Vorstand aus mehreren Personen, wird der Verein durch zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinsam, wobei einer der Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende 
sein muss vertreten, die gemeinsam handeln müssen. 
 

§ 9 Amtsdauer des Vorstands 
1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei 
Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur 
Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu 
wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt 
werden. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Mit der 
Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines 
Vorstandsmitglieds. 
2. Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für 
die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 
 

§ 10 Aufgaben und Beschlussfassung des Vorstands 
1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie 
nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er 
hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie 
Aufstellung der Tagesordnung; 
b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 
c) Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des 
Jahresberichts; 
d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern. 
Der Vorstand kann einen Beirat einsetzen 
2. In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand eine 
Beschlussfassung der Mitglieder herbeiführen. 
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3. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden. Die 
Tagesordnung sollte angekündigt werden. 
Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. 
 

§ 11 Die Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung besteht aus den anwesenden ordentlichen 

Mitgliedern und den Ehrenmitgliedern. Mitglieder und Ehrenmitglieder sind 
stimmberechtigt und wählbar. Soweit einem Mitglied des Vereins zugleich auch die 
Ehrenmitgliedschaft verliehen wird, steht diesem Mitglied lediglich ein einziges 
Stimmrecht bei Entscheidungen zu. 
2. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich 
bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede 
Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen; ein Mitglied darf jedoch nicht 
mehr als eine fremde Stimme vertreten. Beschränkungen der 
Bevollmächtigung durch den Bevollmächtigenden sind zulässig und 
verpflichtend. 
3. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
a) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des 
Vorstands; 
b) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge; 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 
d) Wahl eines Kassenprüfers, der nicht Vorstandsmitglied oder Angestellter 
des Vereins ist; 
e) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 
Vereins; 
f) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 
 

§ 12 Die Einberufung der Mitgliederversammlung und 
Tagesordnung 
1. Mindestens ein Mal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die 
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen. Die Einladung kann auch per Email erfolgen. Die Frist beginnt 
mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Die 
Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
2. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 
Tagesordnung beantragen. Dies kann auch per Email erfolgen. Der 
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die 
Ergänzung bekannt zu geben. Über Anträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt 
die Versammlung. 
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§ 13 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder vom Schatzmeister geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den 
Versammlungsleiter. 
2. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung 
muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen, 
stimmberechtigten Mitglieder das beantragt. 
3. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann 
Gäste zulassen. 
4. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vereinsmitglieder 
anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier 
Wochen eine zweite 
Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese 
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 
5. Die Mitgliederversammlung fasst alle Beschlüsse im Allgemeinen mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen 
werden wie ungültige Stimmen behandelt. Eine Satzungsänderung kann mit 
einer Mehrheit von 2/3 der erschienenen Mitglieder beschlossen werden. 
Eine Auflösung des Vereines kann nur in einer Mitgliederversammlung, die 
zu diesem Zweck einberufen wurde, mit einer Mehrheit von 3/4 der 
erschienenen Mitglieder beschlossen werden. 
6. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die 
die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann 
derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl 
entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los. 
 

§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand 
einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein 
Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe beantragt. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten 
die §§ 12, 13, und 14 entsprechend. 
 

§ 15 Satzungsänderung 
1.  
Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, 
wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als 
auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren. Für 
Satzungsänderungen ist eine 2/3 Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder 
erforderlich. 
2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 
formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus 
vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern 
alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 
 

§ 16 Beurkundung von Beschlüssen 
Die in Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen erfassten 
Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen. Die in Mitgliederversammlungen erfassten 
Beschlüsse sind an die Mitglieder weiterzuleiten. Dies kann auch per E-Mail geschehen. 
Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten Protokollführer 
zu unterzeichnen. 
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§ 17 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 
1. Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss 
kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung gefasst werden. 
2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an die Stadt Schirgiswalde-Kirschau, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Bereich der Förderung von Kunst und Kultur 

zu verwenden hat. 
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